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B e s c h l ü s s e d e s 7. A u s s c h u s s e s 

Entwurf eines Dritten Gesetzes 
zur Änderung und Ergänzung des Kriegsopferrechts 

(Drittes Neuordnungsgesetz — KOV — 3. NOG — KOV —) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

A r t i k e l I 
Änderung von Vorschriften 

des Bundesversorgungsgesetzes 

Das Bundesversorgungsgesetz in der Fassung vom 
21. Februar 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 101), zuletzt 
geändert durch das Gesetz zur Förderung eines frei-
willigen sozialen Jahres vom 17. August 1964 (Bun-
desgesetzbl. I S. 640), wird wie folgt geändert und 
ergänzt: 

1. § 1 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) In Absatz 2 wird nach Buchstabe d der Punkt 
durch ein Komma ersetzt und folgender 
neuer Buchstabe e angefügt: 
,,e) einen Unfall, den der Beschädigte auf 

einem zur Heilbehandlung wegen Schä-
digungsfolgen oder zu einem wegen 
der Schädigung zur Aufklärung des 
Sachverhaltes angeordneten persön-
lichen Erscheinen notwendigen Weg 
oder bei der Durchführung dieser Maß-
nahmen erleidet. Entsprechendes gilt für 
Versehrtenleibesübungen als Gruppen-
behandlung wegen Schädigungsfolgen." 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Versorgung" die Worte „in gleicher Weise 
wie für Schädigungsfolgen" eingefügt. 

c) Dem Absatz 5 wird folgender neuer Satz an-
gefügt: 
„Absatz 3 gilt entsprechend." 

2. In § 8 Satz 1 wird „§§ 64 bis 64 e" durch „§§ 64 
bis 64 f" ersetzt. 

3. In § 9 Nr. 1 wird „(§§ 10 bis 24)" durch „(§§ 10 
bis 24 a)" ersetzt. 

4. § 10 erhält folgende Fassung: 

„§ 10 
(1) Heilbehandlung wird Beschädigten für 

Gesundheitsstörungen, die als Folge einer 

Schädigung anerkannt oder durch eine aner-
kannte Schädigungsfolge verursacht worden 
sind, gewährt, um die Gesundheitsstörungen 
oder die durch sie bewirkte Beeinträchtigung 
der Berufs- oder Erwerbsfähigkeit zu beseitigen 
oder zu bessern, eine Zunahme des Leidens zu 
verhüten, körperliche Beschwerden zu beheben 
oder die Folgen der Schädigung zu erleichtern. 
Ist eine Gesundheitsstörung nur im Sinne der 
Verschlimmerung als Folge einer Schädigung 
anerkannt, wird abweichend von Satz 1 Heil-
behandlung für die gesamte Gesundheitsstörung 
gewährt, es sei denn, daß die als Folge einer 
Schädigung anerkannte Gesundheitsstörung auf 
den Zustand, der Heilbehandlung erfordert, 
ohne Einfluß ist. 

(2) Heilbehandlung wird Beschädigten mit 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 50 
vom Hundert oder mehr (Schwerbeschädigte) 
auch für Gesundheitsstörungen gewährt, die 
nicht als Folge einer Schädigung anerkannt 
sind. 

(3) Versehrtenleibesübungen werden Beschä-
digten zur Wiedergewinnung und Erhaltung 
der körperlichen Leistungsfähigkeit gewährt. 

(4) Krankenbehandlung wird gewährt 

a) dem Schwerbeschädigten für den Ehe-
gatten und für die Kinder (§ 33 b 
Abs. 2 bis 4) sowie für sonstige An-
gehörige, die mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft leben und von ihm 
überwiegend unterhalten werden, 

b) dem Empfänger einer Pflegezulage für 
Personen, die seine unentgeltliche 
Wartung und Pflege nicht nur vor-
übergehend übernommen haben, 

c) den Witwen (§§ 38 ff., § 48), Waisen 
(§§ 45, 48) und versorgungsberech-
tigten Eltern (§§ 49 ff.). 

(5) Die Ansprüche nach den Absätzen 2 
und 4 sind ausgeschlossen, wenn und soweit 

a) ein Sozialversicherungsträger zu einer 
entsprechenden Leistung verpflichtet 
ist oder ein entsprechender Anspruch 
auf Tuberkulosehilfe oder aus einem 
Vertrag, ausgenommen Ansprüche aus 
einer privaten Kranken- oder Unfall-
versicherung, besteht, oder 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode Drucksache V/1216 

b) der Berechtigte oder derjenige, für 
den die Krankenbehandlung begehrt 
wird (Leistungsempfänger), ein Ein-
kommen hat, das die Jahresarbeits-
verdienstgrenze der gesetzlichen 
Krankenversicherung übersteigt, es 
sei denn, daß der Berechtigte Aus-
gleichsrente erhält oder die Heilbe-
handlung wegen der als Folge einer 
Schädigung anerkannten Gesundheits-
störung nicht durch eine Krankenver-
sicherung sicherstellen kann, oder 

c) die Heil- oder Krankenbehandlung 
durch ein anderes Gesetz sicherge-
stellt ist. 

(6) Heil- oder Krankenbehandlung kann auch 
vor der Anerkennung eines Versorgungsan-
spruchs gewährt werden. 

(7) Die Verwaltungsbehörde kann jederzeit 
eine neue Heilbehandlung anordnen. Sie soll 
die Anordnung treffen, wenn zu erwarten ist, 
daß die Behandlung den Gesundheitszustand 
des Beschädigten wesentlich oder nachhaltig 
bessert, es sei denn, daß triftige Gründe einer 
Anordnung entgegenstehen. Eine Operation 
darf ohne Zustimmung des Beschädigten nicht 
angeordnet werden." 

5. § 11 erhält folgende Fassung: 

„§ 11 

(1) Die Heilbehandlung umfaßt 

1. ambulante ärztliche und zahnärztliche 
Behandlung, 

2. Versorgung mit Arznei-, Verband-
und Heilmitteln, 

3. Versorgung mit Zahnersatz, 
4. stationäre Behandlung in einem Kran-

kenhaus (Krankenhausbehandlung), 
5. stationäre Behandlung in einer Tuber-

kulose-Heilstätte (Heilstättenbehand-
lung), 

6. Hilfe und Wartung durch Kranken-
pfleger, Krankenschwestern oder an-
dere Pflegekräfte (Hauspflege), 

7. orthopädische Versorgung. 

Krankenhaus- und Heilstättenbehandlung wer-
den gewährt, wenn andere Behandlungsverfah-
ren keinen genügenden Erfolg haben oder in 
absehbarer Zeit erwarten lassen; die Gewäh-
rung von Hauspflege setzt voraus, daß die Auf-
nahme des Beschädigten in ein Krankenhaus 
geboten, aber nicht durchführbar ist, oder daß 
ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt. Art und 
Umfang der Heilbehandlung decken sich, soweit 
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, mit den 
Leistungen, zu denen die Krankenkasse (§ 18 c 
Abs. 2) ihren Mitgliedern verpflichtet ist. 

(2) Stationäre Behandlung in einem Badeort 
(Badekur) kann Beschädigten unter den Vor-
aussetzungen des § 10 Abs. 1, 2, 5 und 6 ge-
währt werden, wenn sie notwendig ist, um den 
Heilerfolg zu sichern oder um einer in abseh-
barer Zeit zu erwartenden Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes oder dem Eintritt einer 
Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen. 

(3) Zuschüsse zu den Kosten der Beschaffung, 
Instandhaltung und Änderung von Motorfahrzeu-
gen anstelle bestimmter Hilfsmittel (§ 13 Abs. 1) 
und deren Instandsetzung, Zuschüsse zu den Ko-
sten der Beschaffung und Änderung bestimmter 
Geräte sowie zu den Kosten bestimmter Dienst-
und Werkleistungen (Ersatzleistungen) können 
Beschädigten unter den Voraussetzungen des § 10 
Abs. 1, 2, 5 und 6 zur Ergänzung der orthopä-
dischen Versorgung gewährt werden. Weitere 
Zuschüsse können zu den Kosten der Unter-
bringung von Motorfahrzeugen, zu deren Be-
schaffung der Beschädigte einen Zuschuß nach 
Satz 1 erhalten hat oder erhalten konnte, sowie 
zu den Kosten der Unterbringung von Kranken-
fahrzeugen und Blindenführhunden gewährt 
werden. Die Gewährung von Zuschüssen zu den 
Kosten der Beschaffung, Instandhaltung, Ände-
rung und Unterbringung von Motorfahrzeugen 
an Pflegezulageempfänger mindestens nach 
Stufe III hängt nicht von der Versorgung mit 
bestimmten Hilfsmitteln ab. Bei einzelnen Lei-
stungsarten können als Ersatzleistung auch die 
vollen Kosten übernommen werden." 

6. § 12 erhält folgende Fassung: 

„§ 12 

(1) Für die Krankenbehandlung gilt § 11 
Abs. 1 mit Ausnahme der Nummer 3 entspre-
chend. 

(2) Zuschüsse zu den notwendigen Kosten 
der Beschaffung von Zahnersatz können den 
Berechtigten unter den Voraussetzungen des 
§ 10 Abs. 4, 5 und 6 in angemessener Höhe 
gewährt werden." 

7. § 13 erhält folgende Fassung: 

„§ 13 

(1) Die orthopädische Versorgung umfaßt die 
Ausstattung mit Hilfsmitteln (Körperersatz-
stücken, orthopädischen und anderen Hilfsmit-
teln, Blindenführhunden) und deren Zubehör, 
die Instandhaltung und den Ersatz der Hilfs-
mittel und des Zubehörs sowie die Ausbildung 
im Gebrauch von Hilfsmitteln. 

(2) Die Hilfsmittel sind in erforderlicher Zahl 
auf Grund fachärztlicher Verordnung in tech-
nisch-wissenschaftlich anerkannter, dauerhafter 
Ausführung und Ausstattung zu gewähren; sie 
müssen in technischer Hinsicht den persönlichen 
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und beruflichen Bedürfnissen des Berechtigten 
oder Leistungsempfängers angepaßt sein und 
dem allgemeinen Entwicklungsstand der Tech-
nik entsprechen. Hilfsmittel, deren Neuwert 
300 Deutsche Mark übersteigt, sind in der 
Regel nicht zu übereignen. 

(3) Die Bewilligung der Hilfsmittel kann da-
von abhängig gemacht werden, daß der Berech-
tigte oder Leistungsempfänger sie sich anpassen 
läßt oder sich, um mit ihrem Gebrauch vertraut 
zu werden, einer Ausbildung unterzieht. Der 
Ersatz eines unbrauchbar gewordenen Hilfs-
mittels kann abgelehnt werden, wenn es nicht 
zurückgegeben wird. 

(4) Der Berechtigte hat Anspruch auf In-
standsetzung und Ersatz der Hilfsmittel, wenn 
ihre Unbrauchbarkeit oder ihr Verlust nicht auf 
Mißbrauch, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
des Berechtigten oder Leistungsempfängers zu-
rückzuführen ist." 

8. § 14 erhält folgende Fassung: 

„§ 14 

Beschädigte, bei denen Blindheit als Folge 
einer Schädigung anerkannt ist, erhalten monat-
lich 60 Deutsche Mark zum Unterhalt eines 
Führhundes oder als Beihilfe zu den Aufwen-
dungen für fremde Führung." 

9. Nach § 14 wird folgender neuer § 15 eingefügt: 

„§ 15 

Verursachen die anerkannten Folgen der 
Schädigung außergewöhnlichen Verschleiß an 
Kleidung oder Wäsche, so sind die dadurch 
entstehenden Kosten mit einem monatlichen 
Pauschbetrag von 8 bis 50 Deutsche Mark zu 
ersetzen. Übersteigen in besonderen Fällen die 
tatsächlichen Aufwendungen die höchste Stufe 
des Pauschbetrages, so sind sie erstattungs-
fähig." 

10. § 16 wird gestrichen. 

11. § 17 erhält folgende Fassung: 

„§ 17 

(1) Wird der Beschädigte wegen einer Ge-
sundheitsstörung, die als Folge einer Schädi-
gung anerkannt ist oder durch eine anerkannte 
Schädigungsfolge verursacht worden ist, arbeits-
unfähig im Sinne der Vorschriften der gesetz-
lichen Krankenversicherung oder wird ihm 
wegen solcher Gesundheitsstörungen eine Kran-
kenhausbehandlung, Heilstät tenbehandlung 
oder Badekur gewährt oder eine an diese Heil-
behandlungsmaßnahmen anschließende Scho-
nungszeit zugebilligt, erhält er einen Einkom-
mensausgleich nach Maßgabe der folgenden 

Vorschriften; bei Gesundheitsstörungen, die nur 
im Sinne der Verschlimmerung als Folge einer 
Schädigung anerkannt sind, tritt an deren Stelle 
die gesamte Gesundheitsstörung, es sei denn, 
daß die als Folge einer Schädigung anerkannte 
Gesundheitsstörung auf die Arbeitsunfähigkeit , 
stationäre Behandlung oder Schonungszeit ohne 
Einfluß ist. 

(2) Der Einkommensausgleich beträgt in den 
ersten sechs Wochen nach Eintritt einer Arbeits-
unfähigkeit oder, sofern keine Arbeitunfähig-
keit vorliegt, nach dem Beginn der stat ionären 
Behandlung, 100 vom Hundert, vom Beginn der 
siebenten Woche an 90 vom Hundert des Netto-
einkommens aus nichtselbständiger Arbeit im 
Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Einkommen-
steuergesetzes, aus Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbebetr ieb und selbständiger Arbeit, das 
der Beschädigte vor dem Eintritt der Arbeitsun-
fähigkeit oder dem Beginn der stationären Be-
handlung erzielt hat. Abweichend davon be-
trägt der Einkommensausgleich während einer 
stationären Behandlung 65 vom Hundert des be-
zeichneten Nettoeinkommens; er erhöht sich 
für den Ehegatten oder, an dessen Stelle, für 
ein Kind (§ 33 b Abs. 2 bis 4) oder einen son-
stigen Angehörigen, den der Beschädigte vor 
dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit oder dem 
Beginn der stationären Behandlung überwie-
gend unterhal ten hat, um 10 vom Hundert , für 
weitere Kinder und überwiegend unterhal tene 
Angehörige um je 5 vom Hundert bis auf 
höchstens 90 vom Hundert. 

(3) Für die Ermittlung des Nettoeinkommens 
ist, wenn der Beschädigte Einkommen aus Land-
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selb-
ständiger Arbeit erzielt hat, grundsätzlich der 
Durchschnitt des in dem Kalenderjahr vor dem 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit oder dem Beginn 
der stat ionären Behandlung aus diesen Ein-
kunftsar ten erzielten Einkommens maßgebend, 
wenn Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit 
bezogen worden ist, das Einkommen während 
des Zeitraumes, den die Krankenkasse (§ 18 c 
Abs. 2) der Berechnung des Krankengeldes für 
ihre Mitglieder zugrunde legt. 

(4) Als Nettoeinkommen im Sinne des Ab-
satzes 2 gelten auch 

a) bei einer Hausfrau (§ 30 Abs. 4 letz-
ter Satz) die durch die Arbeitsunfähig-
keit oder die Heilbehandlungsmaß-
nahmen notwendigen Mehraufwen-
dungen für die Haushaltsführung, 

b) bei dem Empfänger eines Unterhalts-
beitrages nach § 26 Abs. 4 ein Betrag 
in Höhe des Unterhaltsbeitrages, 

c) bei nicht erwerbstät igen Beschädig-
ten, die infolge der Arbeitsunfähig-
keit oder Heilbehandlungsmaßnahme 
gehindert sind, eine bestimmte Er-
werbstät igkeit aufzunehmen, das 
Nettoeinkommen, das dem Beschädig-
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ten durchschnittlich entgeht, oder, 
sofern dieses Einkommen nicht ermit-
telt werden kann, das Durchschnitts-
einkommen der Berufs- oder Wirt-
schaftsgruppe, der der Beschädigte 
ohne die Arbeitsunfähigkeit oder 
Heilbehandlungsmaßnahme angehörte, 
abzüglich der Steuern, Kirchensteuern 
und Sozialversicherungsbeiträge, 

d) bei Empfängern von Arbeitslosengeld 
oder Unterstützung aus der Arbeits-
losenhilfe in den ersten sechs Wochen 
nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
und bei stat ionärer Behandlung ein 
Betrag in Höhe der wegen Arbeits-
losigkeit gewährten Leistungen, vom 
Beginn der siebenten Woche an zehn 
Neuntel dieses Betrages, sofern die 
Voraussetzungen von Buchstabe c 
nicht vorliegen. 

(5) Auf den Einkommensausgleich ist das 
Nettoeinkommen, das der Beschädigte aus den 
in Absatz 2 Satz 1 bezeichneten Einkunftsarten 
während des Zeitraumes erzielt, in dem er 
einen Einkommensausgleich erhält, mit dem 
Vomhundertsatz anzurechnen, der nach Ab-
satz 2 der Berechnung des Einkommensaus-
gleichs zugrunde zu legen ist. Auf den Einkom-
mensausgleich sind ferner das Übergangsgeld 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung sowie 
alle gesetzlichen Geldleistungen, die der Be-
schädigte für sich und seine Familienangehöri-
gen wegen der Arbeitsunfähigkeit oder Heil-
behandlungsmaßnahme erhält, anzurechnen. 
Macht der Beschädigte Ansprüche auf diese 
Leistungen nicht geltend, so ist der ihm dadurch 
entgehende Betrag anzurechnen; das gilt nicht, 
soweit die Ansprüche nicht zu verwirklichen 
sind oder aus Unkenntnis oder aus einem ver-
ständigen Grund nicht geltend gemacht worden 
sind oder geltend gemacht werden. 

(6) Läßt sich das Einkommen des Beschädig-
ten aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe-
betrieb und selbständiger Arbeit zahlenmäßig 
nicht ermitteln, so ist das Nettoeinkommen 
unter Berücksichtigung der Gesamtverhältnisse 
festzusetzen. Dabei kann das Durchschnittsein-
kommen der Berufs- oder Wirtschaftsgruppe, 
der der Beschädigte angehört, abzüglich der 
Steuern, Kirchensteuern und Sozialversiche-
rungsbeiträge, zugrunde gelegt werden. 

(7) Der Einkommensausgleich wird für Ka-
lender-, Werk- oder Arbeits tage berechnet. Die 
Berechnung für Werk- oder Arbeitstage ist 
vorzunehmen, wenn dem Beschädigten entspre-
chend berechnete Leistungen im Sinne von Ab-
satz 5 Satz 2 gewährt werden; die Berechnung 
bleibt auch dann maßgebend, wenn die Kran-
kenkasse nach § 183 der Reichsversicherungs-
ordnung nicht mehr leistungspflichtig ist. Ein-
kommensausgleich ist nur insoweit zu zahlen, 
als er zusammen mit dem nach Absatz 5 anzu-
rechnenden Übergangsgeld und den nach dieser 

Vorschrift anzurechnenden gesetzlichen Geld-
leistungen bei kalendertäglicher Berechnung 
ein Dreihundertsechzigstel, bei werktäglicher 
Berechnung ein Dreihundertachtel und bei ar-
beitstäglicher Berechnung ein Zweihundertacht-
undfünfzigstel der Jahresarbei tsverdienstgrenze 
der gesetzlichen Krankenversicherung, auf 
Deutsche Mark nach oben abgerundet, nicht 
übersteigt. 

(8) Anspruch auf Einkommensausgleich be-
steht auch dann, wenn vor der Anerkennung 
von Gesundheitsstörungen als Folge einer 
Schädigung wegen solcher Gesundheitsstörun-
gen Heilbehandlung nach § 10 Abs. 6 gewährt 
oder eine Badekur durchgeführt wird." 

12. § 17 a erhält folgende Fassung: 

„§ 17 a 

Führt eine notwendige Maßnahme der Be-
handlung einer anerkannten Schädigungsfolge 
(§ 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1 und 2) zu einer erheb-
lichen Beeinträchtigung der Erwerbsgrundlage 
des Beschädigten, kann eine Beihilfe in ange-
messener Höhe gewährt werden; sie soll im 
allgemeinen 70 Deutsche Mark täglich nicht 
übersteigen." 

13. § 18 erhält folgende Fassung: 

„§ 18 

(1) Hat der Berechtigte eine Heilbehandlung, 
Krankenbehandlung oder Badekur vor der An-
erkennung selbst durchgeführt, so sind die 
Kosten für die notwendige Behandlung in an-
gemessenem Umfang zu erstatten. Dies gilt auch, 
wenn eine Anerkennung nicht möglich ist, weil 
nach Abschluß der Heilbehandlung keine Ge-
sundheitsstörung zurückgeblieben ist, oder 
wenn ein Beschädigter die Heilbehandlung vor 
Anmeldung des Versorgungsanspruchs durchge-
führt hat und durch Umstände, die außerhalb 
seines Willens lagen, an der Anmeldung gehin-
dert war. 

(2) Hat der Berechtigte eine Heil- oder Kran-
kenbehandlung nach der Anerkennung selbst 
durchgeführt, so sind die Kosten in angemes-
senem Umfang zu erstatten, wenn zwingende 
Gründe die Inanspruchnahme der Krankenkasse 
(§ 18 c Abs. 2) oder der Verwaltungsbehörde 
(§ 18 c Abs. 1) unmöglich machten. Das gilt für 
Versorgungsberechtigte, die Mitglied einer 
Krankenkasse sind, jedoch nur, wenn die Kasse 
nicht zur Leistung verpflichtet ist, sowie hin-
sichtlich der Leistungen, die nach § 18 c Abs. 1 
von der Verwaltungsbehörde zu gewähren sind. 
Kosten für eine selbst durchgeführte Badekur 
werden nicht erstattet. 

(3) Wird dem Beschädigten wegen der Fol-
gen einer Schädigung Kostenersatz nach Ab-
satz 1 oder 2 gewährt, besteht auch Anspruch 
auf Einkommens ausgleich. 
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(4) Anstelle der Leistung nach § 11 Abs. 1 
Nr. 3 kann dem Beschädigten für die Beschaf-
fung eines Zahnersatzes wegen Schädigungs-
folgen ein Zuschuß in angemessener Höhe ge-
währt werden, wenn er wegen des Verlustes 
weiterer Zähne, für den kein Anspruch auf 
Heilbehandlung nach diesem Gesetz besteht, 
einen erweiterten Zahnersatz anfertigen läßt. 
Die Verwaltungsbehörde kann den Zuschuß un-
mittelbar an den Zahnarzt zahlen. 

(5) Der Berechtigte kann den für die notwen-
dige Krankenhausbehandlung erforderlichen 
Betrag als Zuschuß erhalten, wenn er oder der 
Leistungsempfänger eine höhere Pflegeklasse 
in Anspruch nimmt. Die Verwaltungsbehörde 
kann den Zuschuß unmittelbar an das Kranken-
haus zahlen." 

14. Nach § 18 werden folgende neue §§ 18 a, 18 b 
und 18 c eingefügt: 

„§ 18 a 

(1) Die Leistungen nach den §§ 10 bis 24 a 
werden auf Antrag gewährt; sie können auch 
von Amts wegen gewährt werden. Ist der Be-
rechtigte Mitglied einer Krankenkasse, gelten 
Anträge auf Leistungen nach diesem Gesetz zu-
gleich als Anträge auf die entsprechenden Lei-
stungen der gesetzlichen Krankenversicherung, 
Anträge auf Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zugleich als Anträge auf die 
entsprechenden Leistungen nach diesem Gesetz. 

(2) Die Leistungen nach den §§ 10 bis 24 a 
werden, sofern im folgenden nichts anderes 
bestimmt ist, vom Fünfzehnten des zweiten 
Monats des Kalenderviertel jahres, das der An-
tragstellung vorausgegangen ist, f rühestens je-
doch von dem Tag an gewährt, von dem an 
ihre Voraussetzungen erfüllt sind. Von Amts 
wegen werden die Leistungen von dem Tag an 
gewährt, an dem die anspruchsbegründenden 
Tatsachen der Krankenkasse oder Verwaltungs-
behörde bekannt geworden sind. 

(3) Der Einkommensausgleich ist von dem 
Tag an zu gewähren, von dem an seine Vor-
aussetzungen erfüllt sind, wenn er innerhalb 
von zwei Wochen nach Eintritt der Arbeits-
unfähigkeit oder nach dem Beginn der Heil-
behandlungsmaßnahme beantragt wird, sonst 
von dem Tag der Antragstel lung an. Als An-
trag gilt auch die Meldung der Arbeitsunfähig-
keit. Ist der Antrag nicht fristgerecht gestellt, 
ist der Einkommensausgleich für die zurück-
liegende Zeit zu gewähren, wenn zwingende 
Gründe die Einhaltung der Frist unmöglich 
machten. Von Amts wegen wird der Einkom-
mensausgleich von dem Tag an gewährt, an 
dem die anspruchsbegründenden Tatsachen der 
Krankenkasse oder Verwal tungsbehörde be-
kannt geworden sind. Sätze 1 bis 4 gelten auch 
für die Beihilfe nach § 17 a, 

(4) Für Leistungen nach den §§ 10 bis 24 a, 
die in Monatsbeträgen zu gewähren sind, gilt 
§ 60 sinngemäß. 

(5) Leistungen nach den §§ 10 bis 24 a, die 
in Jahresbeträgen zu gewähren sind, werden 
vom ersten Januar des Jahres der Antragstel-
lung an, frühestens vom Ersten des Monats an, 
in dem die Voraussetzungen erfüllt sind, ge-
währt. Von Amts wegen werden diese Leistun-
gen vom ersten Januar des Jahres an gewährt, 
in dem der Krankenkasse oder der Verwal-
tungsbehörde die anspruchsbegründenden Tat-
sachen bekannt geworden sind, frühestens vom 
Ersten des Monats an, in dem die Vorausset-
zungen erfüllt sind. 

(6) Die Leistungen nach den §§ 10 bis 24 a 
werden, sofern im folgenden nichts anderes be-
stimmt ist, bis zu dem Tag gewährt, an dem 
ihre Voraussetzungen entfallen. Sie werden bis 
zum Ablauf des Kalenderviertel jahres, in dem 
ihre Voraussetzungen entfallen sind, weiter ge-
währt, wenn die Behandlungsbedürftigkeit oder 
der regelwidrige Körperzustand fortbesteht. 
Tritt der Wegfall durch eine Einkommens-
erhöhung ein, gelten die Voraussetzungen als 
mit dem Zeitpunkt entfallen, in dem der Be-
rechtigte Kenntnis von der Erhöhung erlangt 
hat. Beruht der Wegfall auf dem Tode des 
Schwerbeschädigten oder des Pflegezulageemp-
fängers, enden die Leistungen mit Ablauf des 
sechsten auf den Sterbemonat folgenden Mo-
nats. 

(7) Einkommensausgleich und Beihilfe nach 
§ 17 a werden bis zu dem Tag gewährt, an 
dem die Voraussetzungen für ihre Gewährung 
entfallen. Der Einkommensausgleich entfällt 
auch, wenn die Arbeitsunfähigkeit in einen Zu-
stand übergeht, der in den nächsten 78 Wochen 
voraussichtlich nicht zu beseitigen ist (Dauer-
zustand) oder wenn dem Beschädigten eine 
Rente wegen Erwerbsunfähigkeit oder Alters-
ruhegeld aus den gesetzlichen Rentenversiche-
rungen bewilligt wird. Der Wegfall tritt mit 
Ablauf von zwei Wochen nach Feststellung des 
Dauerzustandes, bei Rentenbewilligung mit dem 
Tag ein, an dem der Beschädigte von der Be-
willigung Kenntnis erhalten hat. Badekuren 
und Heilstät tenbehandlungen enden mit Ablauf 
der für die Behandlung vorgesehenen Frist. 
Leistungen, die in Jahresbeträgen zuerkannt 
werden, enden mit Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Voraussetzungen für ihre Gewäh-
rung entfallen sind. 

(8) Stirbt der Berechtigte, so können den 
Erben die Kosten der letzten Krankheit in an-
gemessenem Umfang erstattet werden. 

§ 18b 

Berechtigte und Leistungsempfänger, die Lei-
stungen nur auf Grund dieses Gesetzes erhalten, 
sollen dem Arzt bei der ersten Inanspruch-
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nahme innerhalb des Kalenderviertel jahres 
einen Bundesbehandlungsschein vorlegen, den 
die für die Durchführung der Heil- oder 
Krankenbehandlung zuständige Krankenkasse 
ausgestellt hat. Der Bundesbehandlungsschein 
gilt für das laufende Kalendervierteljahr. 
Wurde der behandelnde Arzt bereits im vor-
ausgegangenen Kalenderviertel jahr ohne Vor-
lage eines Bundesbehandlungsscheines in An-
spruch genommen, ist ein weiterer Bundes-
behandlungsschein auszustellen, dessen Gel-
tungsdauer mit dem Fünfzehnten des zweiten 
Monats dieses Kalenderviertel jahres beginnt. 
Bundesbehandlungsscheine dürfen nur für Zeit-
räume ausgestellt werden, in denen der Berech-
tigte Anspruch auf Heil- oder Krankenbehand-
lung hat. 

§ 18c 

(1) Zahnersatz, Krankenhausbehandlung für 
tuberkulöse Erkrankte, Heilstättenbehandlung, 
orthopädische Versorgung, Badekuren, Ersatz-
leistungen, Versehrtenleibesübungen, Zuschüsse 
zur Beschaffung von Zahnersatz, Führhundzu-
lage, Beihilfe zu den Aufwendungen für fremde 
Führung, Pauschbetrag als Ersatz für Kleider-
und Wäscheverschleiß, Beihilfe nach § 17 a, 
Leistungen nach §§ 18 und 24 sowie Kosten-
ersatz an Krankenkassen werden von der Ver-
waltungsbehörde gewährt . 

(2) Im übrigen werden die §§ 10, 11, 12, 17, 
18 a bis 19, 21 und 24 a von den Trägern der 
gesetzlichen Krankenversicherung (Kranken-
kassen) durchgeführt. Zuständig ist für Berech-
tigte, die Mitglied einer Krankenkasse sind, 
und für Berechtigte und Leistungsempfänger, 
die Familienangehörige eines Kassenmitgliedes 
sind, die Krankenkasse, für die Heilbehand-
lung der übrigen Beschädigten und die Kran-
kenbehandlung der Berechtigten und der übri-
gen Leistungsempfänger die Allgemeine Orts-
krankenkasse oder, wo eine solche nicht be-
steht, die Landkrankenkasse des Wohnorts . 
Während der Heil- oder Krankenbehandlung 
sind die Berechtigten und die Leistungsempfänger 
den Strafvorschriften der gesetzlichen Kranken-
versicherung sowie der Krankenordnung der 
Krankenkasse unterworfen, auch wenn sie nicht 
ihre Mitglieder sind; dabei tritt an die Stelle 
des Krankengeldes der Betrag des Einkommens-
ausgleichs. 

(3) Anstelle der Krankenkasse kann die Ver-
waltungsbehörde die Heilbehandlung und Kran-
kenbehandlung durchführen. Die Krankenkas-
sen sollen der Verwaltungsbehörde Fälle mit-
teilen, in denen die Durchführung durch die 
Verwaltungsbehörde angezeigt erscheint. In be-
sonderen Fällen können die Kosten der statio-
nären Behandlung eines Beschädigten in der 
nächsthöheren Pflegeklasse übernommen wer-
den, wenn es nach den Umständen, insbeson-
dere im Hinblick auf die anerkannten Schädi-
gungsfolgen, erforderlich erscheint. 

(4) Auch wenn die Heilbehandlung und Kran-
kenbehandlung nur auf Grund dieses Gesetzes 
gewährt werden, haben Ärzte, Zahnärzte, 
Apotheker und andere der Heilbehandlung 
und Krankenbehandlung dienende Personen 
sowie Krankenanstalten und Einrichtungen nur 
auf die für Mitglieder der Krankenkasse zu 
zahlende Vergütung Anspruch. Ausnahmen 
von dieser Vorschrift können zugelassen wer-
den. 

(5) Berechtigte, die Heil- oder Krankenbe-
handlung nur auf Grund dieses Gesetzes erhal-
ten, sind von der Verpflichtung, den Betrag für 
das Verordnungsblat t (§ 182 a RVO) zu ent-
richten, befreit. 

(6) Auf Rechtsvorschriften beruhende Lei-
stungen öffentlich-rechtlicher Leistungsträger, 
auf die jedoch kein Anspruch besteht, dürfen 
nicht deshalb versagt oder gekürzt werden, 
weil nach diesem Gesetz entsprechende Lei-
stungen vorgesehen sind." 

15. § 19 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Ist die Heilbehandlung zu Unrecht ge-
währt worden, so ist die Krankenkasse zur 
Rückerstattung bereits erhaltenen Kostenersat-
zes insoweit verpflichtet, als sie auf Grund des 
Krankenversicherungsverhältnisses Leistungen 
hätte erbringen müssen." 

16. § 20 erhält folgende Fassung: 

„§ 20 

Soweit die Krankenkassen nur nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes verpflichtet sind, 
Heilbehandlung, Krankenbehandlung und Ein-
kommensausgleich durchzuführen, werden 
ihnen die Kosten der Heilbehandlung, Kranken-
behandlung und des Einkommensausgleichs 
sowie ein Betrag von 8 vom Hundert dieser 
Kosten als Ersatz für Verwaltungskosten und 
für sonstige mit der Durchführung zusammen-
hängende Kosten ersetzt. Dies gilt auch für 
krankenversicherte Beschädigte, wenn die 
Krankenkasse Krankengeld oder Krankenhaus-
pflege nicht mehr zu gewähren hat. Kosten-
ersatz ist auch zu leisten, wenn die Heil- oder 
Krankenbehandlung sowie der Einkommens-
ausgleich ohne Verschulden der Krankenkasse 
zu Unrecht gewährt worden sind." 

17. § 21 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Krankenkassen sollen die Ersatz-
ansprüche nach § 20 spätestens einen Monat 
nach Ausstellung des Bundesbehandlungsschei-
nes, bei Gewährung von Einkommensausgleich 
spätestens einen Monat nach dessen erster 
Anweisung bei der Verwaltungsbehörde vor-
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läufig anmelden. Beruht der Anspruch auf § 10 
Abs. 1 oder § 17, so soll in der vorläufigen An-
meldung die behandelte Krankheit bezeichnet 
und der Ablauf der Leistungspflicht der Kran-
kenkasse angegeben werden." 

18. § 22 wird gestrichen. 

19. § 24 erhält folgende Fassung: 

„§ 24 

(1) Wird die Heilbehandlung, Krankenbe-
handlung oder Badekur von der Verwaltungs-
behörde durchgeführt, so sind dem Berechtig-
ten für sich und eine notwendige Begleitung die 
hierdurch entstehenden notwendigen Reise-
kosten einschließlich der Kosten der Verpfle-
gung und Unterkunft in angemessenem Umfang 
zu ersetzen. Wird eine stationäre Behandlung 
ohne zwingenden Grund abgebrochen, besteht 
kein Anspruch auf Ersatz der Reisekosten. 

(2) Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst 
wird in angemessenem Umfang gewährt 

a) bei Durchführung einer ambulanten 
Behandlung durch die Verwaltungs-
behörde, 

b) bei der Anpassung und bei der Aus-
bildung im Gebrauch von Hilfsmit-
teln, 

c) bei notwendiger Begleitung, wenn der 
Berechtigte der Begleitperson zur 
Erstattung verpflichtet ist. 

(3) Ist ohne behördliche Zustimmung ein 
Hilfsmittel (§ 13 Abs. 1) angepaßt, geändert 
oder ausgebessert worden, so werden Ersatz 
der baren Auslagen und Entschädigung für 
entgangenen Arbeitsverdienst in angemes-
senem Umfang gewährt, wenn die Notwendig-
keit der Maßnahme anerkannt wird." 

20. Nach § 24 wird folgender neuer § 24 a einge-
fügt: 

„§ 24 a 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates 

a) Art, Umfang und besondere Vorausset-
zungen der orthopädischen Versorgung 
und der Ersatzleistungen näher zu bestim-
men, 

b) näher zu bestimmen, was als Hilfsmittel 
und als Zubehör im Sinne des § 13 Abs. 1 
gilt, 

c) die Bemessung des Pauschbetrages für 
Kleider- und Wäscheverschleiß für ein-
zelne Gruppen von Schädigungsfolgen 
und die Bestimmung der besonderen Fälle 
im Sinne des § 15 zu regeln, 

d) die Berechnung des Pauschales nach § 19 
Abs. 1 Satz 3 unter Berücksichtgung der 
Jahresrechnungen oder anderer Unter-
lagen der Träger der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zu bestimmen sowie die 
Verteilung des Pauschales zu regeln." 

21. § 25 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Absatz 1 zweiter Halbsatz wird wie folgt 
ergänzt: 

„ , soweit die Familienmitglieder ihren Be-
darf nicht aus eigenem Einkommen oder 
Vermögen decken können." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 
eingefügt: 

„(2) Beschädigte und Hinterbliebene im 
Sinne des Absatzes 1 sind 

1. Beschädigte, die Beschädigten-
rente erhalten oder Anspruch 
auf Heilbehandlung nach § 10 
haben, sowie Hinterbliebene, die 
Hinterbliebenenrente erhalten, 

2. Hinterbliebene, die eine Beihilfe 
nach § 48 erhalten, 

3. Beschädigte und Hinterbliebene, 
deren Anspruch auf Versorgungs-
bezüge nach § 65 ruht, 

4. Beschädigte und Witwen, deren 
Anspruch auf Grundrente wegen 
Gewährung von Kapitalabfin-
dung nach den §§ 72 bis 78 a 
erloschen ist, 

5. Witwen, die auf Grund der An-
rechnung nach § 44 Abs. 5 Wit-
wenrente nicht erhalten." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

22. § 27 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) In Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 wird das 
Wort „fünfundzwanzigsten" durch das Wort 
„siebenundzwanzigsten" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „fünf-
undzwanzigste" durch das Wort „siebenund-
zwanzigste" ersetzt. 

c) In Absatz 3 wird folgender neuer Satz ange-
fügt: 

„Satz 3 gilt entsprechend für den auf den 
Grundwehrdienst anzurechnenden Wehr-
dienst, den ein Soldat auf Zeit auf Grund 
freiwilliger Verpflichtung für eine Dienst-
zeit von nicht mehr als drei Jahren gelei-
stet hat, sowie für einen diesem freiwilligen 
Wehrdienst entsprechenden Vollzugsdienst 
der Polizei bei Verpflichtung auf nicht mehr 
als drei Jahre." 
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23. In § 27 e Abs. 1 wird nach Satz 1 folgender 
neuer Satz 2 eingefügt: 
„Der Übergang des Anspruchs darf nur inso-
weit bewirkt werden, als die Hilfe bei recht-
zeitiger Leistung des anderen nicht gewährt 
worden wäre." 

24. § 30 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert : 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„Die Minderung der Erwerbsfähigkeit 

ist höher zu bewerten, wenn der Be-
schädigte durch die Art der Schädigungs-
folgen in seinem vor der Schädigung 
ausgeübten oder begonnenen Beruf, in 
seinem nachweislich angestrebten oder 
in dem Beruf besonders betroffen ist, 
den er nach Eintritt der Schädigung aus-
geübt hat oder noch ausübt." 

bb) In Satz 2 werden die Wor te „Der Be-
schädigte ist besonders betroffen" durch 
die Worte „Das ist besonders der Fall" 
ersetzt. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
„(3) Schwerbeschädigte, deren Erwerbs-

einkommen durch die Schädigungsfolgen ge-
mindert ist (Einkommensverlust), erhalten 
nach Anwendung des Absatzes 2 einen Be-
rufsschadensausgleich in Höhe von vier 
Zehntel des auf volle Deutsche Mark nach 
oben abgerundeten Verlustes, jedoch höch-
stens 500 Deutsche Mark monatlich." 

c) In Absatz 4 Satz 3 werden die Wor te 
„1. Oktober eines Kalender jahres mit ge-
rader" durch die Wor te „1. Januar eines 
Kalenderjahres mit ungerader" ersetzt. 

d) In Absatz 7 Buchstabe c werden vor den 
Worten „welche Einkünfte" die Worte „was 
als derzeitiges Bruttoeinkommen gilt und" 
eingefügt. 

25. § 31 wird wie folgt geändert : 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Beschädigte erhalten eine monatliche 
Grundrente bei einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit 
um 30 vom Hundert von 53 Deutsche Mark, 
um 40 vom Hundert von 70 Deutsche Mark, 
um 50 vom Hundert von 95 Deutsche Mark, 
um 60 vom Hundert von 120 Deutsche Mark, 
um 70 vom Hundert von 165 Deutsche Mark, 
um 80 vom Hundert von 200 Deutsche Mark, 
um 90 vom Hundert von 240 Deutsche Mark, 
bei Erwerbsunfähigkeit 

von 270 Deutsche Mark. 

Die Grundrente erhöht sich für Schwer-
beschädigte, die das fünfundsechzigste 

Lebensjahr vollendet haben, um 10 Deutsche 
Mark." 

b) In Absatz 5 werden die Zahlen „20", „40", 
„60", „80" und „100" durch die Zahlen „30", 
„60", „90", „120" und „150" ersetzt. 

26. § 32 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die volle Ausgleichsrente beträgt mo-
natlich bei einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit 
um 50 vom Hundert 120 Deutsche Mark, 
um 60 vom Hunder t 120 Deutsche Mark, 
um 70 vom Hundert 165 Deutsche Mark, 
um 80 vom Hundert 200 Deutsche Mark, 
um 90 vom Hundert 240 Deutsche Mark, 
bei Erwerbsunfähigkeit 270 Deutsche Mark." 

27. § 33 erhält folgende Fassung: 

„§ 33 

(1) Die volle Ausgleichsrente ist um das 
anzurechnende Einkommen zu mindern. Dieses 
ist, ausgehend vom Bruttoeinkommen, nach der 
nach Absatz 6 zu erlassenden Rechtsverordnung 
stufenweise so zu ermitteln, daß 

a) bei Einkünften aus gegenwärtiger 
Erwerbstätigkeit ein Betrag in Höhe 
von 1,5 vom Hundert sowie bei den 
übrigen Einkünften ein Betrag in 
Höhe von 0,65 vom Hundert der für 
das laufende Kalenderjahr bestimm-
ten allgemeinen Bemessungsgrund-
lage der Arbeiterrentenversicherung 
(§ 1255 Abs. 2 und § 1256 Abs. 1 Buch-
stabe a RVO), jeweils auf volle 
Deutsche Mark nach oben abgerun-
det, freibleibt (Freibetrag) und 

b) dem erwerbsunfähigen Beschädigten 
Ausgleichsrente nur zusteht, wenn 
seine Einkünfte aus gegenwärtiger 
Erwerbstätigkeit niedriger sind als 
ein Betrag in Höhe von einem Zwölf-
tel oder seine übrigen Einkünfte 
niedriger sind als ein Betrag in Höhe 
von einem Zwanzigstel der nach 
Buchstabe a für maßgebend erklärten 
allgemeinen Bemessungsgrundlage, 
abgerundet auf volle Deutsche Mark 
nach oben (Einkommensgrenze); diese 
Einkommensgrenze schließt auch die 
Beträge des Bruttoeinkommens ein, 
die mit den genannten Beträgen die 
gleiche Stufe gemeinsam haben. 

(2) Einkünfte aus gegenwärt iger Erwerbs-
tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 sind Ein-
künfte aus 

a) nichtselbständiger Arbeit im Sinne 
des § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Einkommen-
steuergesetzes, 
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b) Land- und Forstwirtschaft, 

c) Gewerbebetrieb, 

d) selbständiger Arbeit sowie 
Krankengeld, Hausgeld, Übergangsgeld, Ein-
kommensausgleich, Arbeitslosengeld, Lohnaus-
fallvergütung, Schlechtwettergeld und ähn-
liche Leistungen. 

(3) Läßt sich das Einkommen zahlenmäßig 
nicht ermitteln, so ist es unter Berücksichtigung 
der Gesamtverhältnisse festzusetzen. 

(4) Empfänger einer Pflegezulage erhalten 
wenigstens die Hälfte der vollen Ausgleichs-
rente, Empfänger einer Pflegezulage von min-
destens Stufe III die volle Ausgleichsrente, 
auch wenn die Pflegezulage nach § 35 Abs. 3 
nicht gezahlt wird oder nach § 65 Abs. 1 ruht. 

(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechts-
verordnung näher zu bestimmen, 

a) was als Einkommen gilt und welche 
Einkünfte bei Feststellung der Aus-
gleichsrente unberücksichtigt bleiben, 

b) wie das Bruttoeinkommen zu ermit-
teln ist. 

(6) Der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Bundesrates die Rechtsverordnung 
über das anzurechnende Einkommen nach Ab-
satz 1 zu erlassen. Die anzurechnenden Beträge 
sind in einer Tabelle anzugeben, die für den 
erwerbsunfähigen Beschädigten in 100 Stufen 
gegliedert ist; die ermittelten Werte gelten 
auch für die übrigen Beschädigtengruppen. Der 
jeweilige Betrag, bis zu dem die einzelne Stufe 
reicht, ist zu ermitteln, indem die Stufenzahl 
mit einem Hundertstel des um den Freibetrag 
(Absatz 1 Buchstabe a) verminderten Betrages 
nach Absatz 1 Buchstabe b multipliziert und 
dem auf volle Deutsche Mark nach unten abge-
rundeten Produkt der Freibetrag hinzugerech-
net wird. Der jeder Stufe zugeordnete Betrag 
des anzurechnenden Einkommens ist zu ermit-
teln, indem die jeweilige Stufenzahl mit einem 
Hundertstel des Betrages der vollen Ausgleichs-
rente des erwerbsunfähigen Beschädigten multi-
pliziert und das Produkt auf volle Deutsche 
Mark nach unten abgerundet wird In der 
Rechtsverordnung kann ferner Näheres über 
die Anwendung der Tabelle bestimmt und kön-
nen die jeweils zustehenden Beträge der Aus-
gleichsrente angegeben werden." 

28. § 33 a erhält folgende Fassung: 

„§ 33 a 

Schwerbeschädigte erhalten für den Ehegat-
ten einen Zuschlag von 30 Deutsche Mark 
monatlich. Den Zuschlag erhalten auch Schwer-

beschädigte, deren Ehe aufgelöst oder für nich-
tig erklärt worden ist, wenn sie im eigenen 
Haushalt für ein Kind im Sinne des § 33 b 
Abs. 2 bis 4 sorgen. Steht keine Ausgleichsrente 
zu, so gilt § 33 entsprechend mit folgender 
Maßgabe: 

a) Das anzurechnende Einkommen ist nur 
insoweit zu berücksichtigen, als es nicht 
bereits zum Wegfall der Ausgleichsrente 
geführt hat. 

b) § 33 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe b ist nicht 
anzuwenden. 

c) Alle Empfänger einer Pflegezulage erhal-
ten den vollen Zuschlag." 

29. § 33 b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Kinderzuschlag wird bis zur 
Vollendung des achtzehnten Lebensjahres 
gewährt. Er ist in gleicher Weise nach Voll-
endung des achtzehnten Lebensjahres für 
ein unverheiratetes Kind zu gewähren, das 

a) sich in einer Schul- oder Berufs-
ausbildung befindet, die seine 
Arbeitskraft überwiegend in An-
spruch nimmt und nicht mit der 
Zahlung von Dienstbezügen, 
Arbeitsentgelt oder sonstigen Zu-
wendungen in entsprechender 
Höhe verbunden ist, längstens 
bis zur Vollendung des sieben-
undzwanzigsten Lebensjahres, 

b) ein freiwilliges soziales Jahr im 
Sinne des Gesetzes zur Förde-
rung eines freiwilligen sozialen 
Jahres leistet, längstens bis zur 
Vollendung des siebenundzwan-
zigsten Lebensjahres, 

c) infolge körperlicher oder geisti-
ger Gebrechen spätestens bei 
Vollendung des siebenundzwan-
zigsten Lebensjahres außerstande 
ist, sich selbst zu unterhalten, 
solange dieser Zustand dauert. 

Im Falle der Unterbrechung oder Verzöge-
rung der Schul- oder Berufsausbildung durch 
Erfüllung der gesetzlichen Wehr- oder 
Ersatzdienstpflicht eines Kindes im Sinne 
des Satzes 2 Buchstabe a ist der Kinderzu-
schlag für einen der Zeit dieses Dienstes 
entsprechenden Zeitraum über das sieben-
undzwanzigste Lebensjahr hinaus zu gewäh-
ren. Satz 3 gilt entsprechend für den auf den 
Grundwehrdienst anzurechnenden Wehr-
dienst, den ein Soldat auf Zeit auf Grund 
freiwilliger Verpflichtung für eine Dienst-
zeit von nicht mehr als drei Jahren gelei-
stet hat, sowie für einen diesem freiwilligen 
Wehrdienst entsprechenden Vollzugsdienst 
der Polizei bei Verpflichtung auf nicht mehr 
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als drei Jahre. Verzögert sich die Schul-
oder Berufsausbildung aus einem Grunde, 
den weder der Beschädigte noch das Kind 
zu vertreten haben, so wird der Kinderzu-
schlag entsprechend dem Zeitraum der nach-
gewiesenen Verzögerung länger gewährt." 

b) Absatz. 5 erhält folgende Fassung: 
„(5) Der Kinderzuschlag ist in Höhe des 

gesetzlichen Kindergeldes zu gewähren, das 
für das dritte Kind vorgesehen ist. Der Zu-
schlag ist um Kinderzuschüsse oder ähnliche 
Leistungen, die für das Kind gezahlt werden 
oder zu gewähren sind, zu kürzen. Steht 
keine Ausgleichsrente und kein Zuschlag 
nach § 33 a zu, so gilt § 33 entsprechend mit 
folgender Maßgabe: 

a) Das anzurechnende Einkommen 
ist nur insoweit zu berücksich-
tigen, als es nicht bereits zum 
Wegfall der Ausgleichsrente und 
des Zuschlags nach § 33 a ge-
führt hat. 

b) § 33 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe b 
ist nicht anzuwenden. 

c) Alle Empfänger einer Pflege-
zulage erhalten den vollen Zu-
schlag. 

Werden Kinderzuschläge für mehrere Kin-
der gewährt, so ist das nach Satz 3 Buch-
stabe a anzurechnende Einkommen nach 
dem Verhältnis aufzuteilen, in dem die Be-
träge der einzelnen Kinderzuschläge zuein-
ander stehen." 

30. In § 34 Abs. 2 Satz 2 wird die Zahl „40" durch 
die Zahl „100" ersetzt. 

31. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird in Satz 1 die Zahl „100" 
durch die Zahl „115" und in Satz 2 werden 
die Zahlen „170", „240", „310" und „400" 
durch die Zahlen „195", „275", „355" und 
„460" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Zahl „30" durch 
die Zahl „50" ersetzt. 

32. In § 36 Abs. 1 Satz 3 wird nach den Worten 
„das als Folge einer Schädigung" das Wort 
„rechtsverbindlich" eingefügt. 

33. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „der 
Witwer" gestrichen. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Die Witwe hat keinen Anspruch, wenn 

die Ehe erst nach der Schädigung geschlossen 
worden ist und nicht mindestens ein Jahr ge-

dauert hat, es sei denn, daß nach den beson-
deren Umständen des Falles die Annahme nicht 
gerechtfertigt ist, daß es der alleinige oder 
überwiegende Zweck der Heirat war, der 
Witwe eine Versorgung zu verschaffen." 

34. In § 40 wird die Zahl „120" durch die Zahl „150" 
ersetzt. 

35. § 40 a erhält folgende Fassung: 

„§ 40 a 
(1) Witwen, deren Einkommen geringer ist 

als die Hälfte des Einkommens, das der Ehe-
mann ohne die Schädigung erzielt hätte, erhal-
ten einen Schadensausgleich in Höhe von vier 
Zehntel des festgestellten, auf volle Deutsche 
Mark nach oben abgerundeten Unterschieds-
betrages, jedoch höchstens 250 Deutsche Mark 
monatlich. Ein Schadensausgleich ist nur zu 
gewähren, wenn die Witwe die Voraussetzun-
gen des § 41 Abs. 1 erfüllt. 

(2) Zur Feststellung des Schadensausgleichs 
ist das von der Witwe erzielte Bruttoeinkom-
men zuzüglich der Grundrente (§ 40) und der 
Ausgleichsrente (§ 41 oder §§ 32, 33) mit dem 
Einkommen des Ehemannes zu vergleichen. Als 
Einkommen des Ehemannes gilt das Durch-
schnittseinkommen der Berufs- oder Wirt-
schaftsgruppe, der der Verstorbene angehört 
hat oder ohne die Schädigung nach seinen 
Lebensverhältnissen, seinen Kenntnissen und 
Fähigkeiten wahrscheinlich angehört hätte. § 30 
Abs. 4 Sätze 2 und 3 ist anzuwenden. 

(3) Hatte der Verstorbene im Zeitpunkt sei-
nes Todes Anspruch auf die Rente eines Er-
werbsunfähigen und auf eine Ptlegezulage min-
destens nach Stufe III oder auf entsprechende 
Leistungen nach früheren versorgungsrecht-
lichen Vorschriften, so gelten, falls es günstiger 
ist, abweichend von Absatz 2 als sein vergleich-
bares Einkommen 60 vom Hundert des End-
grundgehaltes der Besoldungsgruppe A 14 und 
des Ortszuschlages Stufe 2 nach Ortsklasse A 
des Bundesbesoldungsgesetzes. 

(4) § 30 Abs. 7 gilt entsprechend." 

36. § 41 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fas-
sung: 

,,c) für mindestens ein Kind des Verstorbe-
nen im Sinne des § 33 b Abs. 2 oder ein 
eigenes Kind sorgen, das eine Waisen-
rente nach diesem Gesetz oder nach Ge-
setzen, die dieses Gesetz für anwendbar 
erklären, bezieht oder bis zur Errei-
chung der Altersgrenze oder bis zu sei-
ner Verheiratung Waisenrente nach 
einem dieser Gesetze oder nach bis-
herigen versorgungsrechtlichen Vor-
schriften bezogen hat." 
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b) In Absatz 2 wird die Zahl „120" durch die 
Zahl „150" ersetzt. 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) § 33 gilt mit Ausnahme von Ab-
satz 1 Satz 2 Buchstabe b und Absatz 4 ent-
sprechend." 

d) Absatz 4 wird gestrichen. 

37. § 42 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Im Falle der Scheidung, Aufhebung oder 
Nichtigerklärung der Ehe steht die f rühere 
Ehefrau des Verstorbenen einer Wi twe gleich, 
wenn der Verstorbene zur Zeit seines Todes 
Unterhalt nach den eherechtlichen Vorschriften 
oder aus sonstigen Gründen zu leisten hat te 
oder im letzten Jahr vor seinem Tode geleistet 
hat. Hat eine Unterhaltsverpflichtung aus 
kriegs- oder wehrdienstbedingten Gründen 
nicht bestanden, so bleibt dies unberücksichtigt. 
Ist die Ehe im Zusammenhang mit einer Ge-
sundheitsstörung des Verstorbenen, die Folge 
einer Schädigung im Sinne des § 1 war, geschie-
den, aufgehoben oder für nichtig erklärt wor-
den, so steht die f rühere Ehefrau auch ohne die 
Voraussetzungen des Satzes 1 einer Witwe 
gleich." 

38. § 43 erhält folgende Fassung: 

„§ 43 

Der Witwer erhält Versorgung wie eine 
Witwe, wenn die an den Folgen einer Schädi-
gung gestorbene Ehefrau seinen Lebensunter-
halt überwiegend bestri t ten hat, weil seine 
Arbei tskraf t und seine Einkünfte hierzu nicht 
ausreichen." 

39. § 44 wird wie folgt geändert : 

a) In Absatz 2 wird das Wort „Witwenrente" 
durch das Wort „Witwenversorgung" er-
setzt. 

b) In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Worten 
„zu verwirklichen sind" die Wor te „und 
nicht schon zur Kürzung anderer wieder auf-
gelebter öffentlich-rechtlicher Leistungen ge-
führt haben" eingefügt. 

40. § 45 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Absatz 2 Nr. 6 erhält folgende Fassung: 

„6. uneheliche Kinder, jedoch von männ-
lichen Beschädigten nur, wenn die 
Vaterschaft des Verstorbenen glaubhaft 
gemacht ist." 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
„(3) Die Waisenrente ist nach Vollendung 

des achtzehnten Lebenjahres für eine unverhei-
ratete Waise zu gewähren, die 

a) sich in einer Schul- oder Berufsaus-
bildung befindet, die ihre Arbeits-
kraf t überwiegend in Anspruch 
nimmt und nicht mit der Zahlung 
von Dienstbezügen, Arbeitsentgelt 
oder sonstigen Zuwendungen in ent-
sprechender Höhe verbunden ist, 
längstens bis zur Vollendung des 
siebenundzwanzigsten Lebensjahres, 

b) ein freiwilliges soziales Jahr im 
Sinne des Gesetzes zur Förderung 
eines freiwilligen sozialen Jahres 
leistet, längstens bis zur Vollendung 
des siebenundzwanzigsten Lebens-
jahres, 

c) infolge körperlicher oder geistiger 
Gebrechen spätestens bei Voll-
endung des siebenundzwanzigsten 
Lebensjahres außerstande ist, sich 
selbst zu unterhalten, solange dieser 
Zustand dauert . 

Im Falle der Unterbrechung oder Verzögerung 
der Schul- oder Berufsausbildung durch Erfül-
lung der gesetzlichen Wehr- oder Ersatzdienst-
pflicht einer Waise im Sinne des Satzes 1 Buch-
stabe a ist die Waisenrente für einen der Zeit 
dieses Dienstes entsprechenden Zeitraum über 
das siebenundzwanzigste Lebensjahr hinaus zu 
leisten. Satz 2 gilt entsprechend für den auf 
den Grundwehrdienst anzurechnenden Wehr-
dienst, den ein Soldat auf Zeit auf Grund frei-
williger Verpflichtung für eine Dienstzeit von 
nicht mehr als drei Jahren geleistet hat, sowie 
für einen diesem freiwilligen Wehrdienst ent-
sprechenden Vollzugsdienst der Polizei bei Ver-
pflichtung auf nicht mehr als drei Jahre. Ver-
zögert sich die Schul- oder Berufsausbildung aus 
einem Grunde, den die Waise nicht zu vertreten 
hat, so wird die Waisenrente entsprechend dem 
Zeitraum der nachgewiesenen Verzögerung 
länger gewährt." 

41. In § 46 werden die Zahlen „35" und „70" durch 
die Zahlen „45" und „85" ersetzt. 

42. § 47 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Zahlen „70" und 
„100" durch die Zahlen „80" und „110" er-
setzt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) § 33 gilt mit Ausnahme von Absatz 1 
Satz 2 Buchstabe b und Absatz 4 entspre-
chend." 

43. § 48 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Absatz 1 erhäl t folgende Fassung: 

„(1) Ist ein Beschädigter, der im Zeitpunkt 
seines Todes Anspruch auf die Rente eines 
Erwerbsunfähigen oder auf eine Pflegezu-
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läge oder auf entsprechende Leistungen 
nach f rüheren versorgungsrechtlichen Vor-
schriften hatte, nicht an den Folgen einer 
Schädigung gestorben, so erhalten die 
Wi twe und die Waisen (§ 45) eine Witwen-
und Waisenbeihilfe. Sie kann auch gewährt 
werden, wenn ein Beschädigter im Zeitpunkt 
seines Todes einen Anspruch auf eine Rente 
nach einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
um wenigstens 70 vom Hundert hatte." 

b) In Absatz 2 wird folgender neuer Satz ange-
fügt : 
„In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 kann 
ein Schadensausgleich nur gewährt werden, 
wenn sich die Schädigungsfolgen des Ver-
storbenen nachteilig auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Witwe auswirken." 

§ 5 1 erhält folgende Fassung: 

„§ 51 

(1) Die volle Elternrente beträgt monatlich 

bei einem Elternpaar 200 Deutsche Mark, 

bei einem Elternteil 135 Deutsche Mark. 

(2) Sind mehrere Kinder an den Folgen einer 
Schädigung gestorben, so erhöhen sich die in 
Absatz 1 genannten Beträge für jedes weitere 
Kind monatlich 

bei einem Elternpaar um 
40 Deutsche Mark, 

bei einem Elternteil um 
30 Deutsche Mark. 

Die Erhöhung wird auch gewährt für Kinder, die 
a) infolge einer Schädigung im Sinne 

von Gesetzen, die das Bundesversor-
gungsgesetz für anwendbar erklären, 
gestorben oder 

b) infolge einer Schädigung im Sinne 
dieses Gesetzes oder von Gesetzen, 
die das Bundesversorgungsgesetz für 
anwendbar erklären, verschollen sind. 

(3) Ist das einzige oder das letzte Kind oder 
sind alle oder mindestens drei Kinder an den 
Folgen einer Schädigung gestorben, so erhöhen 
sich, wenn es günstiger ist, die in Absatz 1 ge-
nannten Beträge monatlich 

bei einem Elternpaar um 
125 Deutsche Mark, 

bei einem Elternteil um 
90 Deutsche Mark. 

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) § 33 gilt entsprechend mit folgender Maß-
gabe: 

a) Das anzurechnende Einkommen ist 
stets so zu ermitteln, als ob das Ein-
kommen nicht zu den Einkünften aus 
gegenwärt iger Erwerbstätigkeit (§ 33 

Abs. 2) gehörte; es ist auf die Erhö-
hung nach Absatz 2 oder 3 nur inso-
weit anzurechnen, als es nicht bereits 
zum Wegfal l der Elternrente geführt 
hat. 

b) Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b und Ab-
satz 4 sind nicht anzuwenden. 

(5) Ist von einem Ehepaar nur ein Ehegatte 
anspruchsberechtigt, ist die Elternrente für ein 
Elternpaar um das anzurechnende Einkommen 
beider Ehegatten zu mindern; die Rente darf 
jedoch die volle Rente für einen Elternteil ein-
schließlich der Erhöhungen nach den Absätzen 
2 und 3 nicht übersteigen. 

(6) Ergeben sich Renten von weniger als 
fünf Deutsche Mark monatlich, so werden sie 
auf diesen Betrag erhöht. 

(7) Kinder im Sinne der Absätze 2 und 3 sind 
leibliche Kinder, Adoptivkinder, Stief- und 
Pflegekinder. Ob das an den Folgen einer Schä-
digung gestorbene Kind das einzige oder das 
letzte Kind ist, richtet sich nach den Verhält-
nissen im Zeitpunkt des Verlustes des Kindes. 

(8) Kommen für ein Elternpaar oder einen 
Elternteil mehrere Elternrenten nach diesem 
Gesetz oder Gesetzen, die dieses Gesetz für 
anwendbar erklären, in Betracht, so wird nur 
die günstigere Rente gewährt." 

45. In § 52 Abs. 1 Satz 1 werden die Wor te „eine 
Rente" und „die Rente" durch das Wort „Ver-
sorgung" ersetzt. 

46. In § 53 Satz 2 werden die Wor te „versorgungs-
berechtigtes Kind" durch die Wor te „Waisen-
renten- oder waisenbeihilfeberechtigtes Kind" 
ersetzt. 

47. In § 54 Satz 1 werden die Worte „gesundheits-
schädigende Einwirkung" durch das Wort 
„Schädigung" ersetzt. 

48. Nach § 55 wird die Uberschrift „Fristen" durch 
die Überschrift „Anpassung der Versorgungs-
bezüge" ersetzt und folgender neuer § 56 ein-
gefügt: 

„§ 56 

Die Bundesregierung hat in zweijährigem Ab-
stand, erstmals im Jahre 1969 den gesetzgeben-
den Körperschaften des Bundes zu berichten, in-
wieweit es unter Berücksichtigung der Entwick-
lung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und 
des realen Wachstums der Volkswirtschaft mög-
lich ist, die Leistungen dieses Gesetzes zu än-
dern." 

49. § 60 wird wie folgt geändert : 

a) In Absatz 2 Satz 4 Buchstabe a werden die 
Wor te „31. März" durch die Wor te „30. Juni" 
ersetzt. 
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b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(3) Wird die höhere Leistung von Amts 
wegen festgestellt, beginnt sie mit dem Mo-
nat, in dem die anspruchsbegründenden Tat-
sachen einer Dienststelle der Kriegsopferver-
sorgung bekanntgeworden sind." 

c) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Zustel-
lung" durch das Wort „Bekanntgabe" ersetzt. 

50. § 60 a wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Dem Absatz 4 werden folgende neue Sätze 
angefügt : 

„Außerdem bleiben beim Zusammentreffen 
von Einkünften aus beiden Einkommens-
gruppen im Sinne von § 33 Abs. 1 Satz 2 
Buchstabe a die Monate unberücksichtigt, in 
denen bei einer dieser Einkommensgruppen 
kein anzurechnendes Einkommen vorliegt. 
Das durchschnittliche Monatseinkommen ist 
getrennt für jede dieser beiden Einkommens-
gruppen zu ermitteln." 

b) Die Absätze 5 und 8 werden gestrichen; die 
Absätze 6, 7, 9 und 10 werden Absätze 5, 
6, 7 und 8. In dem neuen Absatz 8 werden 
in Satz 1 die Zahl „9" durch die Zahl „7" 
und in Satz 2 die Zahl „6" durch die Zahl „5" 
ersetzt. 

51. § 62 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Eine vom Einkommen beeinflußte Leistung 
ist nicht neu festzustellen, solange sich das 
Bruttoeinkommen seit der letzten Feststel-
lung dieser Leistung insgesamt um weniger 
als 10 Deutsche Mark monatlich erhöht oder 
das Durchschnittseinkommen im Sinne des 
§ 30 Abs. 4 insgesamt um weniger als 
10 Deutsche Mark monatlich gemindert hat, 
es sei denn, daß eine Neufeststellung einer 
dieser Leistungen aus anderem Anlaß not-
wendig wird." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,(2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit 
des rentenberechtigten Beschädigten darf 
nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Be-
kanntgabe des Feststellungsbescheides nied-
diger festgesetzt werden. Ist durch Heil-
behandlung eine wesentliche und nachhal-
tige Steigerung der Erwerbsfähigkeit er-
reicht worden, so ist die niedrigere Festset-
zung schon früher zulässig, jedoch frühestens 
nach Ablauf eines Jahres nach Abschluß die-
ser Heilbehandlung. ' " 

c) In Absatz 3 wird das Wort „sechzigste" 
durch das Wort „fünfundfünfzigste" ersetzt. 

d) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Ab-
satz 4 angefügt: 

„(4) Wird der gemeinsame Haushalt einer 
schwerbeschädigten Hausfrau mit den in § 30 
Abs. 4 letzter Satz genannten Personen auf-
gelöst, so sind die Minderung der Erwerbs-
fähigkeit nach § 30 Abs. 2 und der Berufs-
schadensausgleich nach § 30 Abs. 4 letzter 
Satz von Amts wegen nur neu festzustellen, 
wenn ihr ohne die Schädigungsfolgen die 
Aufnahme eines anderen Berufes zuzumuten 
wäre." 

52. § 63 erhält folgende Fassung: 

„§ 63 

(1) Hat der Beschädigte eine die Heilbehand-
lung betreffende Anordnung ohne gesetzlichen 
oder sonstigen triftigen Grund nicht befolgt und 
wird dadurch seine Erwerbsfähigkeit ungünstig 
beeinflußt, so kann ihm die Versorgung auf 
Zeit ganz oder teilweise entzogen werden. Dies 
gilt auch, wenn ein Versorgungsberechtigter 
ohne triftigen Grund einer schriftlichen Auffor-
derung zum Erscheinen zu einer ärztlichen Un-
tersuchung nicht nachkommt oder sich weigert, 
die zur Durchführung des Verfahrens von ihm 
geforderten Angaben zu machen. 

(2) Weigert sich ein Versorgungsberechtigter 
anläßlich einer von Amts wegen durchgeführten 
Prüfung seiner Familien-, Vermögens- oder Ein-
kommensverhältnisse, die von ihm geforderten 
Auskünfte zu geben oder ihrer Erteilung zuzu-
stimmen, so sind die Versorgungsbezüge, für 
deren Feststellung die geforderten Angaben von 
Bedeutung sind, von dem Zeitpunkt an zu ent-
ziehen, von dem an die gesetzlichen Voraus-
setzungen für ihre Zahlung nicht mehr nachge-
wiesen sind. 

(3) Der Versorgungsberechtigte muß vor 
einer Minderung oder Entziehung der Versor-
gung nach den Absätzen 1 und 2 schriftlich auf 
die Folgen seines Verhaltens hingewiesen wer-
den; ihm ist eine angemessene Frist zur Erklä-
rung einzuräumen. 

(4) Die entzogene Versorgung ist auf Antrag 
wieder zu gewähren, wenn der Versorgungsbe-
rechtigte seine Weigerung aufgibt. Im Falle des 
Absatzes 1 wird eine Nachzahlung für die Zeit 
der Minderung oder Entziehung, die mindestens 
einen Monat betragen soll, nicht geleistet. Gibt 
der Versorgungsberechtigte im Falle des Ab-
satzes 2 seine Weigerung vor Eintritt der Bin-
dungswirkung des Entziehungsbescheides auf, 
so ist die Versorgung für den Zeitraum der Ent-
ziehung entsprechend den tatsächlichen Verhält-
nissen zu gewähren." 

53. § 64 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Deutsche und deutsche Volkszuge-
hörige, die ihren Wohnsitz oder gewöhn-
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lichen Aufenthalt in Staaten haben, mit 
denen die Bundesrepublik Deutschland diplo-
matische Beziehungen unterhält, erhalten 
Versorgung wie Berechtigte im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes, soweit die §§ 64 a bis 
64 f nichts Abweichendes bestimmen." 

b) In Absatz 2 werden folgende neue Sätze 
angefügt: 
„Wird Versorgung gewährt, so ist sie nach 
Art, Höhe und Dauer festzulegen. Die Ver-
sorgung kann aus besonderen Gründen wie-
der eingeschränkt oder entzogen werden. 
§ 64 c Abs. 5, §§ 64 d, 64 e Abs. 2 und § 64 f 
Abs. 1 und 2 gelten entsprechend." 

54. § 64 a Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
„(5) § 24 ist entsprechend anzuwenden." 

55. § 64 b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Worte „andernfalls 
nur die Hilfe nach § 26 Abs. 2 und 4 für be-
rufliche Fortbildung, Umschulung, Ausbil-
dung sowie Schulausbildung." durch die 
Worte „oder in angemessenem Umfang, 
wenn ihnen nach § 64 Abs. 2 Satz 2 Versor-
gung gewährt wird." ersetzt. 

b) In Absatz 5 werden vor den Worten „der j 
Vertrauensarzt" die Worte „ein amtlich be-
stellter Arzt oder" eingefügt. 

56. § 64 c erhält folgende Fassung: : 

„§ 64 c 

(1) Bei der Festsetzung der Versorgungsbe-
züge werden ausländische Einkünfte wie ver-
gleichbare inländische Einkünfte berücksichtigt. 

(2) Die Festsetzung des Berufsschadensaus-
gleichs richtet sich nach § 30 Abs. 4 mit der Maß-
gabe, daß bei der Ermittlung des Einkommens-
verlustes das derzeitige Bruttoeinkommen zu-
züglich der Ausgleichs rente dem höheren Durch-
schnittseinkommen im Aufenthaltsstaat gegen-
übergestellt wird. Als allgemeine Vergleichs-
grundlage zur Ermittlung des Durchschnittsein-
kommens werden die Erhebungen des Statisti-
schen Bundesamtes für den Aufenthaltsstaat zu-
grunde gelegt. Soweit Erhebungen nicht vorlie-
gen oder sich nicht zum Vergleich heranziehen 
lassen, können andere Unterlagen zum Ver-
gleich herangezogen werden. Sind verwertbare 
Unterlagen nicht vorhanden, ist aber das Durch-
schnittseinkommen der gewerblichen Arbeitneh-
mer bekannt, so kann mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 1964 an von diesem ausgegangen werden; bei 
Beschädigten, deren ohne die Schädigung nach 
ihren Lebensverhältnissen, Kenntnissen, Fähig-
keiten und dem bisher betätigten Arbeits- und 
Ausbildungswillen wahrscheinlich ausgeübte 
Berufstätigkeit der eines Bundesbeamten des 
einfachen oder des höheren Dienstes im Bundes-
gebiet wirtschaftlich vergleichbar ist, wird jedoch 

das Durchschnittseinkommen der gewerblichen 
Arbeitnehmer in dem Verhältnis gemindert oder 
erhöht, das dem sich aus dem Bundesbesoldungs-
gesetz ergebenden Verhältnis des Endgrundge-
haltes der Eingangsgruppe für Beamte des mitt-
leren Dienstes zum Endgrundgehalt der Ein-
gangsgruppe für Beamte des einfachen Dienstes 
oder des Endgrundgehaltes der Eingangsgruppe 
für Beamte des gehobenen Dienstes zum End-
grundgehalt der Eingangsgruppe für Beamte des 
höheren Dienstes entspricht. Bezieht der Be-
schädigte überwiegend deutsche Einkünfte, so 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung bei der Ermittlung 
des Einkommensverlustes das Durchschnittsein-
kommen im Bundesgebiet zugrunde gelegt wer-
den. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Gewäh-
rung des Schadensausgleichs nach § 40 a. § 40 a 
Abs. 3 bleibt unberührt. 

(4) Bei Kriegsopfern im Sinne des § 64 Abs. 1, 
die nicht Deutsche sind, ruht der Anspruch auf 
Versorgungsbezüge, deren Höhe vom Einkom-
men beeinflußt wird. Ihnen können solche Ver-
sorgungsbezüge im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung je-
doch ganz oder teilweise gewährt werden. Die 
Gewährung soll nur versagt werden, soweit 
dies nach den Lebensverhältnissen im Aufent-
haltsstaat oder aus anderen besonderen Grün-
den gerechtfertigt ist. Elternrenten sollen, wenn 
die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, nicht 
weniger als die Hälfte der vollen Rente betra-
gen. 

(5) Die §§ 60 bis 62 und 66 gelten, soweit 
nicht Besonderheiten der Versorgung von 
Kriegsopfern außerhalb des Bundesgebietes eine 
Abweichung bedingen. Eine Abweichung kann 
nur im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung vorgenommen 
werden. 

(6) Kapitalabfindungen werden nicht ge-
währt." 

57. § 64 e Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) 1st zu besorgen, daß den Kriegsopfern 

oder Gruppen von Kriegsopfern in einem zur 
Zeit unter fremder Verwaltung stehenden deut-
schen Gebiet oder in einem bestimmten Staat 
aus Gründen, die die Kriegsopfer nicht zu ver-
treten haben, auf Dauer keine Versorgung 
in dem in § 64 Abs. 1 bezeichneten Umfang ge-
währt werden kann, oder stehen andere beson-
dere Gründe einer solchen Versorgung entge-
gen, so erhalten sie eine Teilversorgung nach 
Maßgabe des § 64 Abs. 2 Satz 2 bis 4. § 64 d 
Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden." 

58. Nach § 64 e wird folgender neuer § 64 f ein-
gefügt : 

„§ 64 1 

(1) Die jeweils maßgebenden verfahrens-
rechtlichen Vorschriften gelten, soweit nicht 
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Besonderheiten der Versorgung von Kriegs-
opfern außerhalb des Bundesgebietes eine ver-
einfachte Regelung bedingen. Eine vereinfachte 
Regelung bedarf der Zulassung durch den Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung, in 
Angelegenheiten der Kriegsopferfürsorge durch 
den Bundesminister des Innern. Dies gilt ins-
besondere für die Begründung von Bescheiden 
und die Zuziehung Dritter zum Verfahren. 

(2) Ist ein Bedürfnis vorhanden, kann ein 
besonderer Vertreter bestellt werden, wenn 
dieser und der Antragsteller oder Versorgungs-
berechtigte einverstanden sind. Das Einver-
ständnis des Antragstellers oder Versorgungs-
berechtigten kann beim Vorliegen besonderer 
Gründe unterstellt werden. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1, des § 64 
Abs. 2 Satz 4, des § 64 c Abs. 4 und des § 64 e 
Abs. 1 tritt eine Minderung oder Entziehung 
der Leistung erst- mit Ablauf des dritten Monats 
nach Ablauf des Monats ein, in dem der Be-
scheid oder die Mitteilung bekanntgegeben 
worden ist. Eine Rückforderung ist aus-
geschlossen." 

59. § 65 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird „(§ 13 Abs. 5)" durch 
„(§ 15)" ersetzt und in Nummer 1 werden 
nach dem Wort „Leistungen" die Worte „aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung oder" 
eingefügt. 

b) In Absatz 4 wird folgender neuer Satz an-
gefügt: 
„Die Zahlung von Versorgungsbezügen wird 
mit Ablauf des Monats eingestellt oder ge-
mindert, in dem das Ruhen wirksam wird, 
und wieder aufgenommen oder erhöht mit 
Beginn des Monats, in dem das Ruhen 
endet." 

60. § 66 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Einkommensausgleich und Beihilfe nach 
§ 17 a werden tageweise zuerkannt und mit 
Ablauf jeder Woche gezahlt." 

61. In § 67 Abs. 2 Nr. 4 wird der Punkt durch 
ein Komma ersetzt und folgende Nummer 5 an-
gefügt: 

„5. wegen eines Schadensersatzanspruchs ge-
gen den Versorgungsberechtigten aus vor-
sätzlich begangener unerlaubter Handlung." 

62. Der bisherige § 69 wird § 69 Abs. 1; ihm wird 
folgender Absatz 2 angefügt: 

„ (2) In den Fällen des § 67 Abs. 2 Nr. 5 sind 
die Übertragung, Verpfändung und Pfändung 
insoweit unzulässig, als der Versorgungsberech-
tigte der Rente, Witwen- oder Waisenbeihilfe 
oder der Leistungen, die nach dem Ermessen 
der Verwaltungsbehörde gewährt werden, zur 
Bestreitung seines Unterhalts oder zur Erfüllung 

seiner laufenden gesetzlichen Unterhaltspflich-
ten bedarf." 

63. § 71 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Elternrente" die Worte „sowie Berufsscha-
dens- und Schadensausgleich" eingefügt. 

b) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Im übrigen besteht kein Anspruch auf die 
vorgenannten Leistungen." 

64. § 71 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Elternrente" die Worte „sowie Berufsscha-
dens- und Schadensausgleich" eingefügt. 

b) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Im übrigen besteht kein Anspruch auf die 
vorgenannten Leistungen." 

65. § 74 Abs. 2 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Der Anspruch auf die Bezüge, an deren Stelle 
die Abfindung tritt, erlischt für die Dauer von 
zehn Jahren mit Ablauf des Monats, der auf den 
Monat der Auszahlung folgt." 

66. In § 77 Abs. 1 Satz 2 wird nach dem Wort 
„folgenden" das Wort „zweiten" eingefügt. 

67. In § 78 a Abs. 2 letzter Satz werden die Worte 
„vom 30. April 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 262)" 
durch die Worte „vom 18. März 1964 (Bundes-
gesetzbl. I S. 218)" ersetzt. 

68. In § 82 Abs. 2 werden nach dem Wort „Deut-
sche" die Worte „oder deutsche Volkszugehö-
rige" eingefügt. 

69. § 85 erhält folgende Fassung: 

„§ 85 

Soweit nach bisherigen versorgungsrecht-
lichen Vorschriften über die Frage des ursäch-
lichen Zusammenhangs einer Gesundheitsstö-
rung mit einer Schädigung im Sinne des § 1 
dieses Gesetzes entschieden worden ist, ist die 
Entscheidung auch nach diesem Gesetz rechts-
verbindlich." 

A r t i k e l II 

Änderung von Vorschriften des Gesetzes über das 
Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung 

Das Gesetz über das Verwaltungsverfahren der 
Kriegsopferversorgung vom 2. Mai 1955 (Bundes-
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gesetzbl. I S. 202), zuletzt geändert durch das Gesetz 
über den Fristablauf am Sonnabend vom 10. August 
1965 (Bundesgesetzbl. I S. 753), wird wie folgt ge-
ändert und ergänzt: 

1. Der bisherige § 4 wird § 4 Abs. 1; ihm wird fol-
gender neuer Absatz 2 angefügt: 

„(2) Wird der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt von einem Ort außerhalb des Gel-
tungsbereiches des Grundgesetzes in dessen 
Geltungsbereich verlegt, so bleibt für die Fest-
setzung von Art, Höhe, Beginn und Ende von 
Versorgungsleistungen sowie für die Feststel-
lung einer Überzahlung für die Zeit vor dem 
Wechsel des Wohnsitzes oder gewöhnlichen 
Aufenthaltes die bisherige Zuständigkeit be-
stehen." 

2. In § 17 Satz 2 wird „§ 22" durch „§10 Abs. 7" 
ersetzt. 

3. § 22 erhält folgende Fassung: 

„§ 22 

(1) Abschließende Mitteilungen der Verwal-
tungsbehörden in der Versorgungssache er-
gehen durch schriftlichen Bescheid. Der Bescheid 
muß die erlassende Behörde erkennen lassen und 
die Unterschrift oder Namenswiedergabe der für 
sie handelnden Person enthalten. Bei Beschei-
den, die mit Hilfe automatischer Vorrichtungen 
erlassen werden, können Unterschrift und Na-
menswiedergabe entfallen. 

(2) Der Bescheid ist zu begründen. Bei der 
Bewilligung von Versorgungsbezügen sind zu-
gleich Betrag und Beginn der Leistung sowie 
die Art der Berechnung anzugeben. 

(3) Kann nach dem Ergebnis der Ermittlun-
gen über einen Teil des Anspruchs entschieden 
werden, so kann ein Teilbescheid erlassen wer-
den; ein solcher Teilbescheid ist auf Antrag zu 
erlassen, wenn die Voraussetzungen vorliegen. 

(4) Kann nach dem Ergebnis der Ermittlun-
gen über den Anspruch noch nicht endgültig 
entschieden werden, so kann ein Bescheid unter 
dem ausdrücklichen Vorbehalt der endgültigen 
Feststellung erlassen werden, wenn der An-
tragsteller an der alsbaldigen Erteilung eines 
solchen Bescheides ein berechtigtes Interesse hat. 
Aus dem Bescheid müssen sich Inhalt und Aus-
maß des Vorbehaltes ergeben. Ist die Ungewiß-
heit beseitigt, so ist dem Antragsteller ein end-
gültiger Bescheid zu erteilen. 

(5) Ist in einem Bescheid nach § 60 a Abs. 4 
des Bundesversorgungsgesetzes die endgültige 
Feststellung der einkommensabhängigen Lei-
stungen vorbehalten worden, so ist für die end-
gültige Feststellung die vorher getroffene Fest-
stellung der Berechnungsgrundlagen nicht bin-
dend." 

4. In § 24 Abs. 2 werden die Worte „Zustellung 
oder dem Zugang" durch das Wort „Bekannt-
gabe" ersetzt. 

5. In der Überschrift vor § 27 wird das Wort „Zu-
stellung" durch das Wort „Bekanntgabe" er-
setzt. 

6. § 27 erhält folgende Fassung: 

„§ 27 

(1) Bescheide und andere Verwaltungsakte 
sind demjenigen bekanntzugeben, an den sie 
sich richten. 

(2) Erfolgt die Bekanntgabe durch einfachen 
Brief, so gilt sie mit dem dritten Tage nach der 
Aufgabe zur Post als bewirkt, außer wenn der 
Brief nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zu-
gegangen ist; im Zweifel hat die Behörde den 
Zugang des Schriftstücks und den Zeitpunkt des 
Zugangs nachzuweisen. 

(3) Erfolgt die Bekanntgabe durch Zustellung, 
so gelten für das Zustellungsverfahren die §§ 2 
bis 15 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 
3. Juli 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 379), zuletzt 
geändert durch die Finanzgerichtsordnung vom 
6. Oktober 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 1477), so-
weit in § 28 nichts Abweichendes bestimmt ist." 

7. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „Zustellung" 
durch das Wort „Bekanntgabe" und das 
Wort „zuzustellenden" durch das Wort „be-
kanntzugebenden" ersetzt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Wird der Beteiligte durch einen Be-
vollmächtigten vertreten, erfolgt die Be-
kanntgabe nur an diesen." 

c) In Absatz 3 wird in Satz 1 das Wort „Zustel-
lungsbevollmächtigten" durch das Wort 
„Empfangsbevollmächtigten" und in Satz 2 
das Wort „zugestellt" durch das Wort „be-
kanntgegeben" ersetzt. 

8. § 29 wird gestrichen. 

9. In § 43 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort „zugestellt" 
durch das Wort „bekanntgegeben" ersetzt. 

A r t i k e 1 III 
Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes 

Das Soldatenversorgungsgesetz in der Fassung 
vom 8. August 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 649), zu-
letzt geändert durch das Vierte Gesetz zur Ände-
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rung des Soldatenversorgungsgesetzes vom 19. Au-
gust 1966 (Bundesgesetzbl. I S. 517), wird wie folgt 
geändert und ergänzt: 

1. In § 80 wird Absatz 2 gestrichen. 

2. § 81 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„(2) Als Wehrdienstbeschädigung gelten 

auch gesundheitliche Schädigungen, die 

1. ein Soldat außerhalb seines Dien-
stes dadurch erlitten hat, daß er 
angegriffen wird 
a) im Hinblick auf sein pflicht-

gemäßes dienstliches Verhalten 
oder 

b) wegen seiner Zugehörigkeit 
zur Bundeswehr aus Gründen, 
die er nicht zu vertreten hat, 

2. ein Soldat oder ein ehemaliger Sol-
dat durch einen Unfall auf einem 
zur Heilbehandlung wegen Schä-
digungsfolgen oder zu einem 
wegen der Schädigung zur Auf-
klärung des Sachverhaltes ange-
ordneten persönlichen Erscheinen 
notwendigen Weg oder bei der 
Durchführung dieser Maßnahmen 
erleidet. Entsprechendes gilt für 
Versehrtenleibesübungen als Grup-
penbehandlung wegen Schädi-
gungsfolgen." 

b) Nach Absatz 5 wird folgender neuer Ab-
satz 6 angefügt: 

„(6) § 80 sowie die Absätze 1 bis 5 gelten 
entsprechend für eine Zivilperson, die 

1. zum Wehrdienst einberufen ist 
oder 

2. zur Feststellung der Wehrtauglich-
keit, zu einer Eignungsprüfung 
oder zur Wehrüberwachung der 
Anordnung einer zuständigen 
Dienststelle folgt oder 

3. an einer dienstlich angeordneten 
Veranstal tung zur militärischen 
Fortbildung teilnimmt oder 

4. auf Schiffen der Bundeswehr plan-
mäßig oder außerplanmäßig einge-
schifft ist." 

3. In § 81 a werden die Wor te „Versorgung kann" 
durch die Wor te „In gleicher Weise wie für 
Schädigungsfolgen kann Versorgung" ersetzt. 

4. § 82 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ein ehemaliger Soldat, der Grundwehr-
dienst geleistet oder eine sich unmittelbar an-

schließende Wehrübung abgeleistet hat (§ 4 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Wehrpflichtgesetzes), und 
ein ehemaliger Soldat auf Zeit erhalten wegen 
einer Gesundheitsstörung, die während des 
Wehrdienstverhältnisses entstanden, aber keine 
Folge einer Wehrdienstbeschädigung ist, die 
Leistungen nach § 10 Abs. 1, §§ 11, 14, 15, 17 
und 17 a des Bundesversorgungsgesetzes bis zur 
Dauer von drei Jahren nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses, wenn sie bei dessen Beendi-
gung heilbehandlungsbedürft ig sind. Bei An-
wendung des § 17 des Bundesversorgungsgeset-
zes gilt § 83 Abs. 1 entsprechend. § 10 Abs. 6, 
§§ 18 bis 18 c und 24 des Bundesversorgungs-
gesetzes sind entsprechend anzuwenden. Die 
Heilbehandlung wird nicht gewährt, wenn und 
soweit ein Sozialversicherungsträger zu einer 
entsprechenden Leistung verpflichtet ist oder ein 
entsprechender Anspruch auf Tuberkulosehilfe 
oder aus einem Vertrag besteht, ausgenommen 
Ansprüche aus einer privaten Kranken- oder Un-
fallversicherung, oder wenn der Berechtigte ein 
Einkommen hat, das die Jahresarbeitsverdienst-
grenze der gesetzlichen Krankenversicherung 
übersteigt. Das gleiche gilt, wenn die Heil- oder 
Krankenbehandlung durch ein anderes Gesetz 
sichergestellt oder die Gesundheitsstörung auf 
eigenes grobes Verschulden oder auf Geschlechts-
krankheiten zurückzuführen ist." 

5. In § 83 Abs. 2 wird in Satz 1 der Punkt durch 
ein Komma ersetzt und danach folgender Halb-
satz angefügt: 

„§ 60 Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes 
auch mit der Maßgabe, daß die Versorgung mit 
dem bezeichneten Tage beginnt, wenn der Erst-
antrag innerhalb eines Jahres nach Beendigung 
des Wehrdienstverhältnisses gestellt wird." 

6. § 85 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 
eingefügt: 

„(5) Kann der Ausgleich noch nicht als 
Dauerleistung festgestellt werden, so kann 
während der ersten zwei Jahre nach Anlegen 
des Wehrdienstbeschädigungsblattes oder der 
Antragstel lung nach § 80 der Ausgleich vor-
läufig festgestellt werden. In dem Bescheid 
ist zu bemerken, daß es sich um eine vorläu-
fige Feststellung handelt. Spätestens nach 
Ablauf der zwei Jahre ist der Ausgleich end-
gültig festzustellen. Diese Feststellung setzt 
eine Änderung der Verhältnisse nicht voraus, 
auch ist für sie die vorher getroffene Fest-
stellung der Grundlagen für den Ausgleich 
nicht bindend." 

b) Absatz 5 wird Absatz 6. 

7. § 86 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Absatz 1 gilt für die Zivilperson des § 81 
Abs. 6 entsprechend." 
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A r t i k e l IV 

Änderung des Gesetzes über den zivilen Ersatz-
dienst 

Das Gesetz über den zivilen Ersatzdienst in der 
Fassung vom 16. Juli 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 983), 
geändert durch das Gesetz über das Zivilschutzkorps 
vom 12. August 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 782), 
wird wie folgt geändert und ergänzt: 

1. In § 35 wird dem Absatz 4 folgender neuer Satz 
angefügt: 

„Satz 1 bis 3 findet auch auf andere Unfälle An-
wendung, die einen Anspruch auf Versorgung 
nach § 47 begründen." 

2. § 47 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Ab-
satz 5 eingefügt: 

„(5) Als Ersatzdienstbeschädigung gilt fer-
ner eine gesundheitliche Schädigung, die 
durch einen Unfall herbeigeführt worden ist, 
den der Beschädigte auf einem zur Heilbe-
handlung wegen Schädigungsfolgen oder zu 
einem wegen der Schädigung zur Aufklärung 
des Sachverhaltes angeordneten persönlichen 
Erscheinen notwendigen Weg oder bei der 
Durchführung dieser Maßnahmen erleidet. 
Entsprechendes gilt für Versehrtenleibes-
übungen als Gruppenbehandlung wegen Schä-
digungsfolgen." 

b) Die bisherigen Absätze 5 bis 9 werden Ab-
sätze 6 bis 10. 

c) In dem neuen Absatz 6 Satz 2 werden nach 
dem Wort „Versorgung" die Worte „in glei-
cher Weise wie für Schädigungsfolgen" ein-
gefügt. 

d) In dem neuen Absatz 7 wird in Satz 1 der 
Punkt durch ein Komma ersetzt und danach 
folgender Halbsatz angefügt: 
„§ 60 Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes 
auch mit der Maßgabe, daß die Versorgung 
mit dem bezeichneten Tage beginnt, wenn 
der Erstantrag innerhalb eines Jahres nach 
Beendigung des Ersatzdienstverhältnisses ge-
stellt wird." 

3. § 48 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „auf 
Antrag Heilbehandlung nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz" durch die Worte „die Lei-
stungen nach § 10 Abs. 1, §§ 11, 14, 15, 17 
und 17 a des Bundesversorgungsgesetzes" er-
setzt. 

b) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender neuer 
Satz 2 eingefügt: 

„§ 10 Abs. 6, §§ 18 bis 18 c und 24 des Bun-
desversorgungsgesetzes finden entsprechende 
Anwendung." 

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „ein 
entsprechender Anspruch gegen einen Sozial-
versicherungsträger," durch die Worte „ein 
Sozialversicherungsträger zu einer entspre-
chenden Leistung verpflichtet ist oder ein ent-
sprechender Anspruch" ersetzt. 

d) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort 
„wenn" die Worte „die Heil- oder Kranken-
behandlung durch ein anderes Gesetz sicher-
gestellt oder " eingefügt. 

A r t i k e l V 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 1 

(1) Die bisher gewährten laufenden Versorgungs-
bezüge und die laufenden Leistungen nach den §§ 14, 
15, 17 und 17 a des Bundesversorgungsgesetzes 
werden, soweit sie durch dieses Gesetz eine Ände-
rung erfahren, von Amts wegen neu festgestellt. 

(2) Im übrigen werden neue Ansprüche, die sich 
aus diesem Gesetz ergeben, nur auf Antrag festge-
stellt. Wird der Antrag binnen eines Jahres nach 
Verkündung dieses Gesetzes gestellt, so beginnt 
die Zahlung mit dem 1. Januar 1967, frühestens mit 
dem Jahr, Monat oder Tag, in dem oder an dem die 
Voraussetzungen erfüllt sind. Sie beginnt mit dem-
selben Zeitpunkt, wenn die neuen Ansprüche erst 
auf Grund einer nach diesem Gesetz zu erlassenden 
Rechtsverordnung festgestellt werden können und 
der Antrag binnen eines Jahres nach Verkündung 
der Rechtsverordnung gestellt wird. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn 
Versorgung als Kannleistung oder im Wege des 
Härteausgleichs gewährt wird. 

(4) Eine Minderung oder Entziehung der Ver-
sorgungsbezüge auf Grund der Änderungen des 
§ 64 c des Bundesversorgungsgesetzes tritt nicht vor 
Ablauf von sechs Monaten nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes ein. 

(5) Solange die nach diesem Gesetz festgestellte 
Ausgleichsrente einschließlich des Ehegattenzu-
schlags und der Kinderzuschläge oder die nach die-
sem Gesetz festgestellte Elternrente infolge der 
Änderung des § 33 des Bundesversorgungsgesetzes 
niedriger ist als die für Oktober 1966 zustehenden 
entsprechenden Leistungen, wird ein Ausgleich in 
Höhe des jeweiligen Unterschiedsbetrages gewährt. 
Der Ausgleich gilt als Ausgleichs- oder Elternrente 
im Sinne der Vorschriften des Bundesversorgungs-
geselzes. Der Teil des Bruttoeinkommens, der das 
bei der Vergleichsberechnung für Oktober 1966 zu-
grunde gelegte Bruttoeinkommen übersteigt, ist zu 
25 v. H., abgerundet auf volle Deutsche Mark nach 
unten, auf den Ausgleich anzurechnen. 
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(6) Witwen, denen bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes ein voller Zuschlag nach § 41 Abs. 4 des 
Bundesversorgungsgesetzes zustand und die außer 
der Grund- und Ausgleichsrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz keine Einkünfte haben, kann ein 
Zuschlag in Höhe von 10 Deutsche Mark monatlich 
gewährt werden. 

(7) Erhöhungsbeträge, die für die Monate Januar 
bis einschließlich Mai 1967 auf Grund der Vorschrif-
ten dieses Gesetzes zu leisten sind, bleiben für 
den genannten Zeitraum bei der Bemessung von 
Leistungen der Kriegsopferfürsorge unberücksichtigt. 

§ 2 

Soweit in anderen Vorschriften auf Bestimmungen 
verwiesen wird oder Bezeichnungen verwendet wer-
den, die durch dieses Gesetz aufgehoben oder ge-
ändert werden, treten an ihre Stelle die entsprechen-
den Bestimmungen und Bezeichnungen dieses Ge-
setzes. 

§ 3 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 
Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes 

erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des 
Dritten Überleitungsgesetzes. 

§ 4 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
wird ermächtigt, das Bundesversorgungsgesetz und 
das Gesetz über den zivilen Ersatzdienst in der 
durch dieses Gesetz bestimmten Fassung mit neuem 
Datum und neuer Paragraphenfolge bekanntzu-
machen; er kann dabei Unstimmigkeiten des Ge-
setzeswortlauts beseitigen. 

§ 5 

Der Bundesminister der Verteidigung wird er-
mächtigt, das Soldatenversorgungsgesetz in der 
durch dieses Gesetz bestimmten Fassung mit neuem 
Datum und neuer Paragraphenfolge bekanntzu-
machen; er kann dabei Unstimmigkeiten des Geset-
zeswortlauts beseitigen. 

§ 6 

Artikel I, III und IV dieses Gesetzes treten am 
1. Januar 1967, Artikel II und V am Tage nach 
der Verkündigung in Kraft. Artikel I Nr. 24 Buch-
stabe b und Nr. 49 Buchstabe a treten am 1. Oktober 
1968 in Kraft. 


